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1.  Finanzämter kontrollieren verstärkt 

die Bargeldbranche 
 
Mit der Begründung den fairen Wettbe-
werb von Marktteilnehmern zu unterstüt-
zen und den Steuerbetrug zu erschweren, 
nutzt die Finanzverwaltung seit dem 
1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. 
Danach können Finanzbeamte bei Betrie-
ben der Bargeldbranche prüfen, ob die in 
einem Kassensystem erfassten Daten den 
gesetzlichen Formvorschriften entspre-
chen.  
 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne 
Voranmeldung und wird von ein bis zwei 
Bediensteten durchgeführt. Die Prüfer wei-
sen sich als Angehörige des Finanzamts 
aus und händigen ein Merkblatt zur Kas-
sen-Nachschau aus. 
 
Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der 
Prüfung des Kassensystems. Sie können 

die gespeicherten Daten und die Program-
mierung einsehen oder Daten für eine 
spätere Kontrolle auf einem Datenträger 
mitnehmen. 
 
Das Niedersächsische Landesamt für 
Steuern teilt in einer Pressemitteilung mit, 
dass im Interesse der Wettbewerbsgleich-
heit Unternehmen ohne Kassensystem 
nicht bessergestellt werden als solche mit 
einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb 
sind auch hier Kassen-Nachschauen mög-
lich. Die Prüfung beschränkt sich zumeist 
auf eine Zählung des in der Kasse befindli-
chen Geldes (Kassensturzprüfung) sowie 
die Tageskassenberichte für die Vortage. 
 
Je nach Branche ist die Kassen-Nach-
schau auch mit einer unangemeldeten 
Lohnsteuer-Nachschau koppelbar. Hier-
bei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer 
tätig sind und wie die lohnsteuerlichen 
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Aufzeichnungen geführt werden. Hinsicht-
lich der Ermittlung der Arbeitszeiten kön-
nen die nach dem Mindestlohngesetz zu 
führenden Aufzeichnungen zum Arbeitsbe-
ginn und Arbeitsende auch für steuerliche 
Zwecke eingesehen werden.  
 
Anmerkung: Bestehen Unsicherheiten, 
ob das Kassensystem alle gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt, sollte der Kassen-
fachhändler für den technischen und der 
Steuerberater für den rechtlichen Teil hin-
zugezogen werden.  
 
Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung 
der Kassen und ihrer Handhabung in Ge-
schäftsräumen, die der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage 
eines Ausweises des Finanzbeamten zu-
lässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe 
bzw. Testessen.  
 
Die Gefahr, dass sich Personen in verbre-
cherischer Absicht als Finanzbeamte aus-
geben, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Lassen Sie sich auf jeden Fall den Aus-
weis zeigen. Hier sei noch angemerkt, 
dass eine Prüfung nur während der üb-
lichen Geschäfts- und Arbeitszeiten er-
laubt ist. 
 
 

2. Behandlung des Investitionsab-
zugsbetrags bei einer GbR und In-
vestition des einzelnen 
Gesellschafters 

 
Steuerpflichtige können – unter weiteren 
Voraussetzungen – für die künftige An-
schaffung oder Herstellung eines abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gewinnmindernd als Investiti-
onsabzugsbetrag abziehen. Zusätzlich 
können ggf. Sonderabschreibungen nach 
Anschaffung in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung des begünstigten Wirtschafts-
guts ist der für dieses Wirtschaftsgut in 

Anspruch genommene Investitionsabzugs-
betrag in Höhe von 40 % der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten gewinner-
höhend hinzuzurechnen. Bei Personenge-
sellschaften ist nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs vom 15.11.2017 die 
Regelung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des einzelnen Steuer-
pflichtigen die Gesellschaft tritt. 
 
Eine begünstigte Investition liegt danach 
auch dann vor, wenn bei einer Personen-
gesellschaft der Investitionsabzugsbetrag 
vom Gesamthandsgewinn abgezogen 
wurde und die geplante Investition inner-
halb des dreijährigen Investitionszeitraums 
von einem ihrer Gesellschafter vorgenom-
men und in dessen Sonderbetriebsvermö-
gen aktiviert wird. 
 
Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ist der 
in Anspruch genommene Investitionsab-
zugsbetrag in einem solchen Fall dem 
Sonderbetriebsgewinn des investierenden 
Gesellschafters außerbilanziell hinzuzu-
rechnen. 
 
 

3. Höhe der Nachzahlungszinsen 
auch im Jahr 2013 verfassungsge-
mäß 

 
In der Abgabenordnung wird die Verzin-
sung von Steuernachforderungen und 
Steuererstattungen geregelt. Die Verzin-
sung beginnt 15 Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist und endet mit Ablauf des Ta-
ges, an dem die Steuerfestsetzung wirk-
sam wird. Die Zinsen betragen für jeden 
Monat 0,5 % – im Jahr also 6 %. Sie sind 
von dem Tag an, an dem der Zinslauf be-
ginnt, nur für volle Monate zu zahlen. 
 
Die Höhe dieses Zinssatzes wird von vie-
len Steuerpflichtigen als nicht mehr zeitge-
mäß – ja gar als ungerecht – angesehen. 
Deshalb musste sich der Bundesfinanzhof 
in seiner Entscheidung vom 9.11.2017 er-
neut mit der Thematik auseinandersetzen. 
Im entschiedenen Fall ging es um die Zin-
sen für das Jahr 2013.  
 



 

 

In seinem dazu ergangenen Urteil stellt er 
fest, dass die Höhe der Nachforderungs-
zinsen, die für Verzinsungszeiträume des 
Jahres 2013 geschuldet werden, weder 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
noch gegen das Übermaßverbot verstößt. 
Der BFH hält den hierfür vorgesehenen 
Zinssatz auch unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus 
im Jahr 2013 für verfassungsgemäß, so-
dass die Voraussetzungen für eine Vor-
lage an das Bundesverfassungsgericht 
nicht vorliegen. 
 
Da mit den Nachzahlungszinsen potenzi-
elle Liquiditätsvorteile abgeschöpft werden 
sollen, hielt der BFH eine umfassende Be-
trachtung der Anlage- und Finanzierungs-
möglichkeiten der Steuerpflichtigen für er-
forderlich. Auf der Grundlage von Daten 
der Deutschen Bundesbank untersuchte 
der BFH die Zinssätze für verschiedene 
kurz- und langfristige Einlagen und Kre-
dite. Hierbei ergaben sich für 2013 Zinss-
ätze, die sich in einer Bandbreite von  
0,15 % bis 14,70 % bewegten. Obwohl der 
Leitzins der Europäischen Zentralbank 
bereits seit 2011 auf unter 1 % gefallen 
war, konnte somit nicht davon 
ausgegangen werden, dass der 
gesetzliche Zinssatz die Bandbreite 
realitätsnaher Referenzwerte verlassen 
hat. 
 
 

4. Schätzung des Umsatzes anhand 
einzelner Z-Bons 

 
Stellt das Finanzamt erhebliche Mängel an 
der Buchführung fest, werden nicht selten 
Hinzuschätzungen vorgenommen. Schuld 
ist i. d. R. eine nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung nicht ordnungsgemäße 
Kassenführung.  
 
So geschehen auch im Rahmen einer Be-
triebsprüfung bei einem Gastronomiebe-
trieb, bei dem das Finanzamt erhebliche 
Hinzuschätzungen zu den Umsatzerlösen 
vornahm. Dabei legte es einen durch-
schnittlichen Tageserlös zugrunde, der 

sich aus zwei Z-Bons ergab, die die Steu-
erfahndung im Müll bzw. in der Kasse des 
Unternehmens fand.  
 
Das Finanzgericht Düsseldorf stellt dazu in 
seiner Entscheidung vom 24.11.2017 fest, 
dass die Hinzuschätzung rechtmäßig war. 
Es sei sachgerecht, die Schätzung anhand 
der durchschnittlichen Tageserlöse, abge-
leitet aus den aufgefundenen Z-Bons, vor-
zunehmen. Andere typische Schätzungs-
formen (Geldverkehrs- und Vermögenszu-
wachsrechnung, Ausbeutekalkulation, 
Zeitreihenvergleich, externer Betriebsver-
gleich, Richtsatzschätzung) kämen im 
Streitfall von vornherein nicht in Betracht. 
 
Die Anknüpfung an das Ergebnis der Z-
Bons ist nicht zu beanstanden, da es sich 
möglicherweise tatsächlich um (noch) 
nicht manipulierte Einnahmenursprungs-
aufzeichnungen handelt. Hingegen spra-
chen verschiedene Gesichtspunkte dafür, 
dass die der Buchführung zugrunde geleg-
ten Z-Bons manipuliert worden sind. 
Wenngleich die Z-Bons aus einem Jahr 
nach dem Prüfungszeitraum stammten, 
könnten daraus durchaus Rückschlüsse 
auf die Verhältnisse in den betroffenen 
Jahren gezogen werden. Dies sei 
vorzugswürdig gegenüber einem externen 
Betriebsvergleich. 
 
Anmerkung: Das FG hat auch die Revi-
sion zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
 
 

5. Pauschalsteuer für VIP-/Dauerkar-
ten für Arbeitnehmer und Ge-
schäftsfreunde 

 
Der geldwerte Vorteil durch ein Geschenk 
unterliegt beim Empfänger der Besteue-
rung, wenn er im Rahmen einer Einkunfts-
art anfällt. Der Schenker kann jedoch eine 
Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidari-
tätszuschlag und pauschale Kirchensteuer 
übernehmen, damit das Geschenk für den 
Empfänger steuerfrei bleibt. 
 
In seiner Entscheidung vom 21.9.2017 
kommt das Finanzgericht Bremen (FG) zu 
dem Entschluss, dass die Verschaffung 



 

 

der Gelegenheit zum Besuch von Bundes-
liga-Fußballspielen bei den betreffenden 
Geschäftspartnern bzw. Arbeitnehmern ei-
nes Unternehmers zu steuerpflichtigen 
Einnahmen führt. Entsprechend kann er 
die Aufwendungen mit der Pauschalsteuer 
in Höhe von 30 % belegen. 
 
Im entschiedenen Fall erwarb eine GmbH 
fünf Dauerkarten für Spiele eines Bundes-
liga-Vereins. Diese überließ sie sowohl ih-
ren Arbeitnehmern, wie auch Geschäfts-
partnern zur Besichtigung von Fußball-
spielen. Im Leistungsumfang der Karten 
waren Business Seats auf der Tribüne, ein 
Vorkaufsrecht auf Sonderspiele, Zutritt 
zum VIP-Club ab zwei Stunden vor Spiel-
beginn und zwei Stunden nach Spielende, 
Parkplätze sowie ein Hostessenservice 
enthalten.  
 
Das Finanzamt unterwarf die Aufwendun-
gen für die Eintrittskarten in vollem Um-
fang der Pauschalsteuer. Zu Recht, wie 
das FG mit seinem rechtskräftigen Urteil 
bestätigte. 
 
 

6. Kosten eines häuslichen Arbeits-
zimmers bei nur geringer berufli-
cher Nutzung (hier Photovoltaikan-
lage) 

 
Steuerpflichtige können Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten in Höhe 
von 1.250 € im Jahr ansetzen, wenn für 
die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Die Begrenzung der Höhe nach gilt 
allerdings nicht, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet. 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) vom 8.3.2017 ist grund-
sätzlich nicht zu prüfen, ob das Arbeits-
zimmer „erforderlich“ ist. Das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz (FG) kommt jedoch 
in seiner Entscheidung vom 25.1.2018 zu 
dem Entschluss, dass aber der Umfang 
der Privatnutzung eines häuslichen Ar-

beitszimmers zu prüfen ist. Denn Aufwen-
dungen für einen in die häusliche Sphäre 
des Steuerpflichtigen eingebundenen 
Raum, der sowohl zur Erzielung von Ein-
künften als auch – in mehr als nur unter-
geordnetem Umfang – zu privaten Zwe-
cken genutzt wird, sind insgesamt nicht 
abziehbar. Eine Aufteilung der Kosten ist 
nicht möglich.  
 
Wird das Arbeitszimmer – wie im entschie-
denen Fall – bei der Einkünfteerzielung 
aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage 
steuerlich angesetzt, geht das FG von ei-
ner nur geringfügigen betrieblichen Nut-
zung von wenigen Stunden im Jahr aus. 
Deshalb ist der Betriebsausgabenabzug 
schon dann zu versagen, wenn der Raum 
auch nur vereinzelt privat genutzt wird. 
 

7. Die neue Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) 

 
Am 6.4.2016 einigte sich die EU auf ein 
umfassendes Datenschutz-Reformpaket. 
Die neuen EU-weiten Datenschutzbe-
stimmungen sind ab 25.5.2018 anzu-
wenden. 
 
Die neue EU-Regelung zur Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) regelt die Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen in der EU. Das Re-
gelwerk soll Rechtssicherheit für Unter-
nehmen und ein EU-weit einheitliches Da-
tenschutzniveau für alle Bürger gewähr-
leisten. Gleichzeitig werden die Rechte auf 
Information, Auskunft und auf Vergessen 
werden für die Bürger gestärkt.  
 
· Erfasst werden: das Erheben, das Er-

fassen, die Organisation, das Ordnen, 
die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfra-
gen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, 
den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung personenbezogener Daten.  

 



 

 

· Beispiele: Personalverwaltung und 
Lohnbuchhaltung, Zugang zu bzw. Nut-
zung einer Kontaktdatenbank, die perso-
nenbezogene Daten enthält, Versand 
von Werbe-E-Mails, Vernichtung von 
Akten, die personenbezogene Daten 
enthalten, Veröffentlichung/Einstellung 
eines Fotos einer Person auf einer 
Website, Speicherung von IP- oder 
MAC-Adressen, Videoaufzeichnung (Vi-
deoüberwachung). 

 
Wird der Schutz personenbezogener Da-
ten in einem Unternehmen verletzt, muss 

das Unternehmen die Datenschutzbehör-
den innerhalb von 72 Stunden über den 
Vorfall informieren.  
 
Bitte beachten Sie! Alle Datenschutzbe-

hörden werden befugt, Geldbußen von 
bis zu 20 Mio. € oder, im Fall von Un-
ternehmen, von 4 % des weltweit er-
zielten Jahresumsatzes zu verhängen. 
Betroffene Unternehmen sind also gut 
beraten, sich mit der neuen DSGVO zu 
befassen und sie in ihrem Unterneh-
men – spätestens bis zum 25.5.2018 
– umzusetzen.  

 
Weitere Informationen erhalten Sie u. a. hier: 
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_de.htm  
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Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  

Soli.-Zuschlag (mtl.) 

 

10.4.2018 

 

Sozialversicherungsbeiträge 

 

 

26.4.2018 

 

  

 Basiszinssatz 

 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 

 ab 1.1.2002: 

 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: Januar = 109,8 
2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai 108,8; 
April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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